
4 AlS ist Unser gnckd
«ach verßüslung eines vier

S M tS  G m M
Römische Uaystri«,
Germanien/ Wungarn/IN

/ ZAalmatien/ Kroatien/ und Mclavonien rc.rc. 
; Grtz«Wertzogin zu Uesterreich; Hertzogin 

zund/ Ureyer / Mrnthen / Train / und Mür. 
; Gräfin zu Wabspurg/ Glandern / Oyrol/ 

und Kradisca; Wertzogin zu Lothringen / und 
Wrofi«Mertzogin zu Doftana/ re. re.

Mcblcttm allen/und jeden Gcist-und Weltlichen Obrigkeiten/WaS 
H Standes oder Weesens sie seynd/ Landgerichts und.BurgfridS- 

Jnnhaberen/ und Grund-Obrigkeiten/ ^lazjttrLtten /  jurischcenten/ 
und insonderheit allen Unseren Land Insassen/ und Unterthannen Un
seres HertzogthumbsLrain/ Grafschafft Görtz/ Or-adilca, und 
Luccaramschen Meers Gütheren/ auch Haubtmanschafften/ ^o tl- 
yn»in, Flitsch/Unsere Kaysen Königliche Gnad/ auch alles Guttes; 
Und ist euch noch guter maffen erinnerlich/ welcher gestalten W:r in oer- 
stoffenen 1748. Jahre iüb dato den 27. MonatSTag ^oveinbris aktz 
lergnädigst pudiiciren lassen/ daß gleich Unseren samentlichcn Erb-Lan- 
den durchgetzrnds auch in diesem Unserem Erb-Hertzogthumb Krain/ei- 
ne gleiche Maaß und Gewicht eingeführet/und beobachtet werden solle/ 
zurveffen Lnde Wirdalln auch sowohl die rtockene/ als nasse Masserey 
nach den Wiennerischen Fuß bereits verfertigen /  und anhero bringen

^  ^.^^um a llen  W ir nun difer Unserer pulrlieirten allergnädigs 
sten Verordnung hiermit nochmahlS inliseriren;

Befehl hiemit /  baß 
von Zeit dieser Unse

rer



-

rer pvblication^nkylanden /  wer der auch seye/ mehr gestattet wer-' 
den solle/ in öffentlichen Kauff und Verkauff sich einer anderen /  dann 
der neuen /  sowohl trockenen /  als nassen Masserey /  bey 6. Duca- 
teuCtraffzugebrauchen; Dannenhero wird besonders dieStadtLay- 
bach /  Lrainburg /  Rattmanstorff/  Stain /  W-ixelburg /  Ru
dolphswerth/ Landstraß/Gurgfeld/ Möttling/Eschernembl/und^ 
Laaß in hiesigen Lands-Fürstlichen Amt obbenante Masserey gegen 
baarck Bezahlung alsogleich abzuhollen /  und sich solche beyzulegen 
haben/ umb hiernach den öffentlichen Kauff und Verkauffzu reZuli-
ren : Was hingegen die übrige Städte/ Märckte/ und Land-Gerich
te / auch Herrschafften antanget/ wollen W ir denenselben hiermit 
gnädigst freystcüen /  sich entweder von hieraus darmit gegen gleich- 
mässiger baarer Bezahlung zu versehen /  oder solche selbst machen ZU 
kaffen/ westwegen sie sich in letzterem Fall deß Models /  auch der Ab
feg-und Zeichnung wegen/ entweder in hiesigem Lands-Fürstlichen 
Am t/ oder bey denenKrciß-Haubtleuten/ denen das dießfällige Klo- 
clcl bereits zugesandct worden /  anzumelden wissen werden. Für so- 
thaye Abseg-und Zeichnung aber wrrd gezahlet werden.

Von einem Metzen - fl. i.  zo.kr.
Von einem Viertel und Achtel i.  —
Von einem Sechzehendl - — zo.--"

7- Von einer Wein - Kandl/ eine
H^lbe /  oder ein Seite! /  so 
auch für eine Klaffter /  und 
Ellen vom Stuck - - — z. kr.

W ill dahingegen jemand mit derley Masserey sich aus atthieflgen 
Lands-Fürstlichen Amt versehen /  so wird ihme solche gefertigter auch 
abgcfegt -und gezeichneter umb nachfolgenden Preist verabfolget wes
sen/a ls - ^  . n

Ein Metzen ^
Ein Vicrrl und I

; Ein Achtel/dann  ̂ fl. 8. 42»
Ei» Scchzchentl >

' Stuckweiß aber. ^
Ein Metzen - pr: fl. 40. kr.
EinAtertl 1 ^
Ein Achtel j
Ein Sechjehmtl r.__ ^ __

fl. 8. 4^  kr.



Dann
Ein Wein-Maaß pr: - 27. kr.
Eine halbe - - - i8-
Ein Seitel - - 12.
Eine Llaffter - - 15-
Eine Ellen - s - 7-

Wa6 nun aber die DienssKörner/ und Herrschafftliche Aasten- 
! Mafferey betrifft/ wollen W ir eS indessen nach jeden Orts eingeführ- 
! ten alten Gewohnheiten bewenden lasten/ doch allein auf das Getraide 
zu verstehen/ so der Unterthann seiner Herrschafft zu dienen schuldig/ 
und nicht auf jenes/ so derselbe ihr/ oder anderen verkauftet/ ohngeach- 

! tct aber dessen werden jedemnach die Herrschafften sich bestermaffen an
gelegen seyn lassen/ daß sothanne neue Mafferey auch diesfalls aller Ors 
.ten/doch ohne Beschwer/und Nachtheil deß Unterthan eingeleitet/und 
bey sich ergebenden Veränderungen der Erb r Brieffnach derselben ein
gerichtet werde. Dann hieran beschicht Unser gnädigster Willen/und 
Meinung. Geben in Unserer Stadt Laybach den 2. Lepcembris
1749.

Johann SeyfridGraff 
von Herberstein.
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Anton Steinfels.


